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Landkreis Börde
Der Landrat

Bekanntmachung der Sitzung des Kreisausschusses am 20.02.2013

Die nächste Sitzung des Kreisausschusses findet am Mittwoch, 20.03.2013, 
15:00 Uhr in den Sitzungsräumen des Landkreises Börde, Verwaltungsgebäude 
Gerikestraße 104 in 39340 Haldensleben, zu folgender Tagesordnung statt:

Öffentlicher Teil
1  Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung so-

wie der Beschlussfähigkeit
2 Feststellung zum Änderungsbedarf der Tagesordnung
3 Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung vom 20.02.2013
4 öffentliche Vorlagen
5 Anträge, Anfragen, Anregungen
6  Mitteilungen der Verwaltung sowie Beantwortung von Anfragen und Anre-

gungen

Nichtöffentlicher Teil
7 nichtöffentliche Vorlagen
7.1 Vergabeangelegenheit
8 nichtöffentlich zu beratenden Themen

Öffentlicher Teil
9  Bekanntgabe der Beschlüsse aus der nichtöffentlichen Sitzung des Kreis-

ausschusses vom 20.03.2013
10 Schließung der Sitzung

Haldensleben, 07.03.2013

gez. Walker
Landrat

Landkreis Börde
Der Landrat

Öffentliche Bekanntmachung der unteren Forstbehörde (Landkreis 
Börde) gemäß § 3a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) über das Unterbleiben einer Umweltverträglichkeitsprüfung

Am 05.12.2012 wurde durch den Berechtigten beim Landkreis Börde eine 
Erstaufforstung gemäß § 9 Abs. 1 des Waldgesetzes für das Land Sachsen-An-
halt (WaldG LSA) für die nachfolgenden Flurstücke beantragt.

Gemarkung Flur Flurstück FS-Größe (ha) Aufforstungsfläche (ha)
Hornhausen 5 769/37 2,1575 2,1575

Hornhausen 5 796/38 1,1076 1,1076

Hornhausen 5 797/39 0,3151 0,3151

Hornhausen 5 783/32 0,4051 0,4051

Hornhausen 5 785/32 0,1152 0,1152

gesamt:      4,1005

Die Gesamtgröße der zur Erstaufforstung beantragten Flächen beträgt 4,1005 
Hektar (ha).
Entsprechend § 3a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) wird hiermit bekannt gegeben, dass die standortbezogene Vorprüfung 
des Einzelfalles gemäß § 3c UVPG ergeben hat, dass eine Umweltverträglich-
keitsprüfung nach dem UVPG für das o.g. Vorhaben nicht erforderlich ist, da 
von der Erstaufforstung keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 
zu erwarten sind.
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung nicht selbstständig anfecht-
bar ist. 
Es besteht die Möglichkeit, die Unterlagen, die dieser Feststellung zugrunde 
liegen, bei der unteren Forstbehörde des Landkreises Börde, Farsleber Str. 19, 
39326 Wolmirstedt, einzusehen.

Haldensleben, 19.02.2013

gez. Walker
Landrat

Landkreis Börde
Der Landrat

Öffentliche Bekanntmachung
der geplanten Errichtung des Beregnungsverbandes „Börde“.

Zurzeit wird durch den Landkreis Börde der Beregnungsverband „Börde“ ge-
gründet. Das Verbandsgebiet soll sich entsprechend der Antragsunterlagen über 
Teile in den Gemarkungen Altenweddingen, Langenweddingen und Magdeburg 
erstrecken. Die Auslegung der Unterlagen erfolgte bereits vom 17. Januar 2013 
bis einschließlich 18. Februar 2013. 
Der Landkreis Börde gibt hiermit den Termin für die Errichtungsversammlung 
/ Verhandlungstermin bekannt.
Termin:  Mittwoch, den 20.03.2013, um 13:00 Uhr
Ort:    Landratsamt, Hauptsitzungssaal 1 im Haus 1, 
   Triftstraße 9 – 10, 39387 Oschersleben
Anträge und Einwendungen, die die Verbandsgründung betreffen, sind späte-
stens im Verhandlungstermin zur Verbandsgründung (Errichtungsversamm-
lung) vorzubringen, anderenfalls ist das Vorbringen ausgeschlossen.

Haldensleben, 13.03.2013

gez. Walker
Landrat
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